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1. Man muss 5 Prüfungsfächer (S1, S2, L3, P4, P5) wählen: 1. – 4. Prüfungsfach schriftlich u. 

eventuell mündlich; 5. Prüfungsfach nur mündlich. 1. und 2. Prüfungsfach (S1 u. S2) werden dop-

pelt gewertet. Alle anderen einzubringenden Fächer sind einfach zu werten für die Abiturwertung 

(s. u.). S1, S2 und L3 sind auf erhöhtem Niveau, alle anderen Fächer einschließlich des 4. und 5. 

Prüfungsfaches sind auf normalem Niveau.

2. Unter den 5 Prüfungsfächern müssen zwei der Fächer Deutsch, Fremdsprache und Mathematik

sein. Die drei Aufgabenfelder A, B und C müssen abgedeckt sein. 

Alle Prüfungsfächer sind 4-stdg.

3. Folgende Fächer muss jeder belegen:

Fach Anzahl Kurshalbjahre Anzahl Std.

Deutsch 4 4

Fremdsprache 4 4

Kunst o. Musik o. DS 2 2   

Geschichte 2 2   

Politik 2 2   

Rel./WN 4 2   

Mathematik 4 4   

Naturwissenschaft 4 4

Sport 4 2

Seminarfach 4 2   

4. Einbringungsverpflichtung in die Gesamtqualifikation (Block I):

Fach Anzahl Kurshalbjahre Bemerkungen

Deutsch 4

Fremdsprache 4

weitere Fremdsprache 4 Zusatz sprachliches Profil

Kunst o. Musik o. Darst. Spiel 2 *

Geschichte 2

Politik/Wirtschaft 2

Religion o. Werte u. Normen 2

Mathematik 4

Naturwissenschaft 4

weitere Naturwissenschaft. o. Info. 4 Zusatz naturw. Profil

Seminarfach 2 Aufeinanderfolgend incl. 

Facharbeitshalbj.

weitere Fremdspr. o. Naturw. bzw. Inf. 2 Zusatz gesellschafts.  u. 

sportl. Profil

* Im künstlerisch-musischen Profil müssen 2 Halbjahresergebnisse in dem nicht als Schwerpunkt 

gewählten Fach Musik oder Kunst oder Darst. Spiel eingebracht werden.

5. In Block I sind 8 Schulhalbjahresergebnisse des 1. u. 2. Prüfungsfaches aus dem 1. bis 4. Halbjahr 

in doppelter Wertung und 28 Schulhalbjahresergebnisse aus dem 1. – 4. Halbjahr, darunter die Er-

gebnisse des 3. bis 5. Prüfungsfaches in einfacher Wertung einzubringen. In den 28 einfachen Er-

gebnissen müssen mindestens 24 und unter den 8 doppelt gewerteten Ergebnissen müssen mindes-

tens 5 mit mindestens 5 Punkten erreicht werden. Mindestsumme: E=200 Punkte (E=40*P:44; 

P=Punktsumme aus 36 Kursen)

6. In Block II sind die Prüfungsergebnisse in den 5 Prüfungsfächern in vierfacher Wertung einzubrin-

gen, wobei an die Stelle des 4. Prüfungsfaches das Ergebnis einer besonderen Lernleistung (§11 

Abs. 4) treten kann. Mindestsumme: 100 Punkte; dabei müssen in drei Prüfungsfächern, darunter 

im 1. oder 2. Prüfungsfach, jeweils mindestens 20 Punkte erreicht werden.

Info: www.mk.niedersachsen.de (  Publikationen : Die gymn. Oberstufe u. d. Abiturprüf.)
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